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Amtliche Bekanntmachung der Tagesordnung 
zur Sitzung des Rates der Stadt am Donnerstag, 
6. November 2025, um 17.00 Uhr im Ratssaal, 
Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel

I. Öffentliche Sitzung:

1.	 Ernennung eines Schriftführers sowie eines stell-
vertretenden Schriftführers für den Rat der Stadt 
Castrop-Rauxel

2.	 Vereidigung und Amtseinführung des Bürgermeisters 
durch die Altersvorsitzende

3.	 Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmit-
glieder

4.	 Einführung und Verpflichtung der neuen Ratsmit-
glieder

5.	 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
6.	 Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat der 

Stadt Castrop-Rauxel und seine Ausschüsse
7.	 Änderung der Hauptsatzung
8.	 Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzel-

ratsmitglieder des Rates der Stadt Castrop-Rauxel
9.	 Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter/innen des 

Bürgermeisters
10.	Anfragen der Ratsmitglieder
11.	 Mitteilungen der Verwaltung
	

II. Nichtöffentliche Sitzung:

1.	 Anfragen der Ratsmitglieder
2.	 Mitteilungen der Verwaltung

Rajko   K r a v a n j a 
Bürgermeister

Jahresabschluss des EUV Stadtbetriebes  
Castrop-Rauxel – AöR zum 31. Dezember 2024

Der Verwaltungsrat des EUV Stadtbetriebes Cast-
rop-Rauxel, AöR hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 
2025 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist per 31.12.2024 
ein Jahresergebnis in Höhe von 1.165.939,57 EUR aus.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 
2025 beschlossen, den zum 31.12.2024 erwirtschafteten 
Jahresüberschuss in Höhe von 1.165.939,57 EUR wie 
folgt zu verwenden: 

Unter Verrechnung des Gewinnvortrags in Höhe von 
3.315.357,54 EUR aus dem Jahr 2023 wird der Gesamt-
betrag in Höhe von 4.481.297,11 EUR auf neue Rechnung 
vorgetragen.

Wir haben zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht 
der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, Castrop-Rauxel, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in 
den diesem Bericht als Anlage I (Jahresabschluss) und 
Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den 
am 4. September 2025 in Köln unterzeichneten unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers

An die EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Castrop-Rauxel:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der EUV Stadtbetrieb 
Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen Rechts, Cast-
rop-Rauxel, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der EUV 
Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Castrop-Rauxel, für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2024 bis zum 31.12.2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 
31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung 
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der An-
stalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darü-
ber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
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durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus
•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risi-
ko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kon-
trollen der Anstalt bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 
Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Anstalt vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Anstalt.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
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Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2024 wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht; sie liegen in 
der Zeit vom

10. bis 21. November 2025

während der Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes 
des EUV (Montag, Dienstag, Donnerstag von 8.00 bis 
12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 8.00 
bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr und Freitag von 
8.00 bis 12.00 Uhr), Westring 215, Zimmer 4.06, zur Ein-
sichtnahme nach Terminvereinbarung aus.

Castrop-Rauxel, den 21.Oktober 2025

EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel, AöR

Der Vorstand
M. W e r n e r
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Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils 
zum 5. und 20. eines Monats und bei Bedarf.
Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite 
www.castrop-rauxel.de/amtsblatt zum Abruf bereit. Interessenten 
können sich hier auch für ein Abonnement der zukünftigen Ausgaben 
registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach Erscheinen ko-
stenlos per E-Mail.
Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsver-
fahren beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz 
das Recht, Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmba-
ren Form zu erhalten. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.


